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z. B. Verkehrs- und Versorgungsanlagen, Ge
ländeerschließung, Wohnungsbau, Kultur- und 
Soziaibauten und anderes. Diese Folgemaß
nahmen sind dem für die Durchführung dieser 
Maßnahmen verantwortlichen Planträger bis 
zum 1. Mai des zweiten Jahres, das dem Jahr 
der Durchführung vorangeht, mitzuteilen;

o) den geforderten Termin für die Inbetriebnahme 
von Objekten und der Gesamtanlagen;

p) die Eigentumsverhältnisse am Baugelände (Aus
zug aus dem Grundbuch).

2. Bautenverzeichnis mit Flächenbedarf und Raum
programm. Die Raumprogramme müssen mit den 
vorhandenen bestätigten Bautypen übereinstimmen.

3. Eine Begründung, die, ausgehend von den im 
Perspektivplan entwickelten volkswirtschaftlichen 
Zielen, Angaben über die volkswirtschaftliche Not
wendigkeit der Durchführung dieses Vorhabens, die 
betriebliche Rentabilität bzw. bei nichtproduktiven 
Anlagen über den voraussichtlichen Nutzeffekt der 
geplanten Anlage enthält.

(4) 1. Bei allen neuen Vorhaben und bei den Erweite
rungen, die einen erhöhten Bedarf an Energie, 
Wasser, Arbeitskräften, Verkehrsanlagen oder 
sonstigen Versorgungsanlagen sowie andere 
Folgeinvestitionen nach sich ziehen, muß ein 
überörtliches Standortgutachten eingeholt wer
den. Sämtliche überörtliche Standortgutachten 
sind vom Planträger bei den Plankommissionen 
des jeweiligen Rates des Bezirkes zu bean
tragen, wobei den Plankommissionen die Vor
planungsunterlagen zur Bearbeitung auszuhän
digen sind. Die Plankommissionen der Räte der 
Bezirke können nach eigenem Ermessen die 
Plankommissionen der betreffenden Kreise zur 
selbständigen Abgabe des überörtlichen Stand
ortgutachtens ermächtigen.

2. Es muß die innerörtliche Standortgenehmigung 
des Rates des Bezirkes hinsichtlich der Einord
nung der Baumaßnahmen in die Stadt- und 
Dorfplanung vorliegen. Die innerörtliche Stand
ortgenehmigung ist in Zusammenarbeit mit dem 
entsprechenden Rat des Kreises zu erteilen.

(5) Für jede Neuerrichtung einer Forschungs- und 
Entwicklungsstelle bzw. für jede Erweiterung bestehen
der Forschungs- und Entwicklungsstellen, die eine be
trächtliche Vergrößerung der vorhandenen Kapazität 
zur Folge hat, ist eine Vorplanung erforderlich. Diese 
Vorplanungsunterlagen sind der Staatlichen Plan
kommission — Zentralamt für Forschung und Tech
nik — vorzulegen.

§ 2
Der Planträger entscheidet, wer die Vorplanung aus

arbeitet und durch wen sie bestätigt wird. Die Finan
zierung erfolgt aus Haushaltsmitteln des Planträgers.

II.
Projektierungsplan

§ 3
(1) Der Projektierungsplan ist vom Planträger auszu

arbeiten und bis zum 15. Juni des zweiten Jahres, das 
dem Jahr der Durchführung der Vorhaben vorangeht, 
der Staatlichen Plankommission, den Räten der Bezirke 
und dem Ministerium für Aufbau zur Kenntnisnahme 
einzureichen.

(2) In dem Projektierungsplan sind die vorgesehenen 
Typen auszuweisen. Vorhaben, für die eine Vorplanung 
notwendig ist, dürfen nur dann in den Projektierungs- 
plan aufgenommen werden, wenn die bestätigte Vor
planung vorliegt. Ausnahmeregelungen bedürfen der 
Zustimmung des zuständigen Ministers, Staatssekretärs 
m. e. G., Leiters eines zentralen Staatsorgans oder des 
Vorsitzenden des Rates des Bezirkes oder Kreises.

§ 4
Die Staatliche Plankommission hat innerhalb von acht 

Wochen nach Einreichung der Projektierungspläne ihren 
evtl. Einspruch dem Planträger mitzuteilen und ge
gebenenfalls die Vorhaben zu benennen, die nicht zur 
Projektierung freigegeben wurden. Der Einspruch der 
Staatlichen Plankommission hat aufschiebende Wirkung 
in bezug auf die Projektierung des betreffenden Vor
habens.

§ 5
Die Planträger sind berechtigt, Veränderungen der 

genehmigten Projektierungspläne vorzunehmen. Durch 
diese Veränderungen dürfen die Ziele des 2. Fünfjahr
planes nicht beeinträchtigt werden. Veränderungen bei 
Überlimitvorhaben sind der Staatlichen Plankom
mission zur Kenntnis zu geben.

§ S
(1) Die Vorsitzenden der Räte der Bezirke sind ver-‘ 

pflichtet, vor Abgabe ihres Projektierungsplanes an die 
Staatliche Plankommission diesen mit den für die fach
liche Anleitung zuständigen Ministern bzw. Staats
sekretären m. e. G. abzustimmen.

(2) Die Vorsitzenden der Räte der Bezirke haben die 
ihnen von den zentralen Planträgern zu übergebenden 
Projektierungspläne mit der ökonomischen Gesamt
planung des Bezirkes zu koordinieren.

(3) Die Vorsitzenden der Räte der Bezirke sind ver
pflichtet, gegen die in den Projektierungsplänen ent
haltenen und nicht in Übereinstimmung mit der ökono
mischen Gesamtplanung des Bezirkes stehenden 
Investitionsvorhaben bei dem Vorsitzenden der Staat
lichen Plankommission innerhalb vier Wochen Ein
spruch zu erheben und den zuständigen Planträger von 
dem Einspruch zu unterrichten.

III.
Projektierung

§ 7
(1) Die Projektierung besteht aus der Ausarbeitung 

eines Grundprojektes, das durch ein Ausführungspro
jekt zum vollständigen Projekt ergänzt wird.

(2) Zum Grundprojekt gehören:
A. Technologischer Teil:
1. Technologische Gutachten, enthaltend:

a) Kapazität und Arbeitsprogramm,
b) technologischer Vorgang mit schematischer Dar

stellung des Arbeitsablaufes sowie technische 
Sicherheits- und Arbeitsschutzeinrichtungen,

c) Nutzungsprogramm der Bauten (Bautypen und 
Konstruktion, Art und Größe der Räume, An
zahl der vorgesehenen Arbeitsplätze).

2. Betriebswirtschaftliches Gutachten mit Berechnung 
der Rentabilität unter Zugrundelegung der maxi
malen Ausnutzung der Produktionsanlagen.

3. Lagepläne des Vorhabens im Maßstab 1 : 1000. Sind 
zur Anfertigung der Lagepläne Vermessungsarbei
ten erforderlich, so sind diese von den Vermes-


